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Zu § 23 der Verordnung:
§15

(1) Die Zulassung der Leiter, Mitarbeiter und Be
auftragten setzt entsprechend ihrer Verantwortung ein 
hohes Staatsbewußtsein und eine mindestens dreijäh
rige Berufspraxis voraus. Leiter, ingenieurtechnische 
Mitarbeiter und hauptamtliche Beauftragte müssen 
außerdem einen Hoch- oder Fachschulabschluß haben. 
Der Leiter der Zulassungskommission kann in begrün
deten Fällen Ausnahmen bezüglich der Dauer der Be
rufspraxis zulassen.

(2) Anträge auf Zulassung sind an den zuständigen 
Leiter der Staatlichen Bauaufsicht mit folgenden Un
terlagen zu richten:
1. Kurzbiographie des Zuzulassenden von der zustän

digen Kaderabteilung,
2. Begründung der die Zulassung beantragenden 

Stelle, Angabe für welche Funktion der Zuzulas
sende vorgesehen ist (Mitarbeiter, Beauftragter) 
und gegebenenfalls Angabe des Spezialgebietes ge
mäß § 20.

Die Vorlage von Diplomen, Zeugnissen und anderen 
Dokumenten kann gefordert werden.

§ 16
(1) Die Zulassungsprüfung wird durch eine Zulas

sungskommission abgenommen. Ihr gehören an:
1. der Leiter der Staatlichen Bauaufsicht oder sein 

Stellvertreter als Vorsitzender,
2. Spezialisten für das Prüfungs- bzw. Spezialgebiet, 

die vom Vorsitzenden hinzugezogen werden.
(2) Der Vorsitzende der Zulassungskommission kann 

auf die Zulassungsprüfung verzichten.

(3) Das Ergebnis der Prüfung ist protokollarisch fest
zuhalten.

(4) Die Zugelassenen erhalten eine Zulassungsur
kunde. Die Zulassung ist gebührenfrei. Sie kann an 
Bedingungen gebunden werden und begründet keinen 
Anspruch auf Einstellung bei der Staatlichen Bauauf- 
sicht. Die Zulassung ist an die Person des Zugelasse
nen gebunden.

(5) Wird dem Antrag auf Zulassung nicht stattgege
ben, sind dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.

(6) Läßt die ablehnende Begründung eine erneute 
Antragstellung zu, kann diese frühestens nach Ablauf 
von 3 Monaten erfolgen.

(7) Der Vorsitzende der Zulassungskommission kann 
im Interesse einer ordentlichen Kontrolltätigkeit eine 
erneute Zulassungsprüfung (Nachprüfung) anordnen.

§17
(1) Der Vorsitzende der Zulassungskommission kann 

die Zulassung widerrufen, wenn
1. der Zugelassene keine Gewähr mehr für die rich

tige Kontroll- und Prüftätigkeit bietet,
2. der Zugelassene wegen einer strafbaren Handlung 

verurteilt wurde, die ihn zur weiteren Kontroll
tätigkeit in der Staatlichen Bauaufsicht ungeeignet 
macht, oder wenn er wegen eines schweren Versto
ßes gegen die Berufspflichten nicht mehr die Eig
nung und Zuverlässigkeit für die Ausübung sei
ner Tätigkeit besitzt.

Gegen den Widerruf steht dem Betroffenen das Recht 
der Beschwerde gemäß § 28 der Verordnung zu.

(2) Sind die Gründe für den Widerruf der Zulassung 
nicht mehr gegeben, kann ein Antrag auf erneute Zu
lassung gestellt werden.

§18
(1) Alle Zugelassenen sind bei der zulassenden Stelle 

zu registrieren. Sie sind verpflichtet, der Stelle, die die 
Zulassung ausgesprochen hat, jede Veränderung ihrer 
Wohnanschrift und ihres Beschäftigungsverhältnisses 
mitzuteilen.

(2) Die Zulassung erlischt, wenn die Tätigkeit in den 
Organen der Staatlichen Bauaufsicht oder als Beauf
tragter der Staatlichen Bauaufsicht nicht mehr ausge
übt wird.

§ 19
Bereits früher Zugelassene dürfen die Berufsbezeich

nung „Prüfingenieur der Staatlichen Bauaufsicht“ füh
ren, wenn die Voraussetzungen entsprechend den gel
tenden Rechtsvorschriften* gegeben sind.

§20
(1) Die Zulassung kann für folgende Spezialgebiete 

ausgesprochen werden:
1. Statik,
2. Entwurf,
3. Bauausführung,
4. Spannbetonkonstruktionen,
5. Schalen- und Faltwerkkonstruktionen,
6. Grundsatzprüfungen von Programmen für Digital

rechenautomaten.

Die Zulassung gemäß Ziffern 4 bis 6 setzt die Zulas
sung gemäß Ziff. 1 voraus.

(2) Der Leiter der Staatlichen Bauaufsicht im Mini
sterium für Bauwesen kann weitere Spezialgebiete 
festlegen.

(3) Die für die Spezialgebiete gemäß Abs. 1 Ziffern 
1, 2, 4 und 5 zugelassenen Prüfingenieure können von 
dem zuständigen Leiter der Staatlichen Bauaufsicht 
auch für Prüfungen gemäß Abs. 1 Ziff. 3 eingesetzt 
werden.

§21
(1) Leiter und Mitarbeiter der Staatlichen Bauauf

sicht dürfen keine Bauvorlagen anfertigen, ausgenom
men für
— eigene Bauvorhaben,
— Eigenheime,

— Bauaufgaben im Rahmen des Nationalen Aufbau
werkes und der freiwilligen Tätigkeit von Bür
gern zur Erhaltung und Rekonstruktion von Wohn- 
und Gesellschaftsbauten mit den dazugehörigen 
baulichen Anlagen,

— Wettbewerbe.
(2) Der Leiter der übergeordneten Staatlichen Bau

aufsicht kann im Rahmen der Rechtsvorschriften Aus
nahmen vom Abs. 1 zulassen, wenn die ordnungs- und

* Zur Zeit gilt die Verordnung vom 12. April 1962 über die 
Führung der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ (GBl. II Nr. 29 
S. 278).


